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Novelle KrWG 2020 – Kerninhalte der Novelle

 Verschärfung der „Recyclingquoten“ (§ 14 KrWG)
 Nebenprodukte / Ende der Abfalleigenschaft (VO-Ermächtigung, neue 

Sicherstellungspflicht  § 7a KrWG)
 Getrenntsammlungspflichten (Konkretisierung der „Unzumutbarkeit“, 

Neue Pflichten für ÖRE § 20 Abs. 2 KrWG) 
 Verschärfung Vermischungsverbot für gefährliche Abfälle
 Ausbau der Produktverantwortung (v.a. Anforderungen an Produkte 

und Pflichten für „Regime“)
 Neue „Obhutspflicht“ (Transparenzgebot / Vernichtungsverbot)
 Öffentliche Beschaffung („Bevorzugungspflicht“  § 45 KrWG)
 Klagebefugnis ÖRE bei gewerblichen Sammlungen
 Verbesserung „freiwillige Rücknahme“ (strengere Anforderungen, 

Mindestsammelfrist § 26 KrWG)
 Verstärkung Abfallvermeidungsplanung  (AVP, Länderpläne, 

kommunale Konzepte, Beratung durch ÖRE)





Ende der Abfalleigenschaft § 5 KrWG (2021)
§ 5 KrWG - Umsetzung Art. 6 AbfRRL 2008 
 Stahlschrotte, Altpapier, Altkunststoffe, Ersatzbrennstoffe, Erdaushub

 Stoff oder Gegenstand hat ein Verwertungsverfahren (nicht nur Recycling) 
durchlaufen und erfüllt folgende Eigenschaften:

 übliche Verwendungsmöglichkeit für bestimmte Zwecke
 Markt oder spezifische Nachfrage besteht
 Erfüllung aller technischen und rechtlichen Anforderungen und Normen für 

die Zweckbestimmung
 Verwendung führt insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf die 

Gesundheit und die Umwelt

 Ermächtigung zur Konkretisierung durch VO (ggf. auch Schadstoffgrenzwerte)

 Folgeproblem REACH
 NEU: „Sicherstellungspflicht“§ 7 a KrWG (Umsetzung Art. 6 Abs. 5 AbfRRL) 
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Zu beachten bei NP und EOW
 Vorschriften sind wie Abfalldefinition selbstvollziehend

 Überwachung/Festlegung § 47 Abs. 6 KrWG
 Absicherung durch feststellenden Verwaltungsakt 
 Beweislast liegt bei Verwender von Nebenprodukt Art. 5 AbfRRL 

Definition und Konkretisierungsmöglichkeit
 NEU: EuGH vom 17.11.2022 – C-238/21 (Porr): Bodenmaterial 

 VO-Kompetenz KrWG vorhanden, §§ 4 und 5 KrWG aber subsidiär 
ggü. EU-Regelungen/Initiativen
 Bisher nicht genutzt – Novelle ErsatzbaustoffVO ?

 Regelungskompetenz EU Art 5 und 6 AbfRRL
 EU-VO zu EOW Eisen- Stahl- und Aluminiumschrotten v. 31.3.2011
 EU-VO zu EOW Glasabfällen v. 10.12.2012
 EU-VO zu EOW Kupferschrotten v. 25.7.2013

 Nun strengeres Niveau: Durchführungsrechtsakte hohes Schutzniveau 
erforderlich – Ausgangspunkte strengste nationale Vorschriften



Umsetzung der Getrenntsammlungsvorgaben  
AbfRRL in der Novelle KrWG 
 Grundnorm § 9 Abs. 1 S. 1 KrWG

 Getrenntsammlung muss zur Erfüllung der Anforderungen nach § 7 Abs. 
2-4 KrWG “erforderlich” sein (“Soweit dies (…) erforderlich ist”).

 Ausnahmen § 9 Abs. 1 S. 2 iVm Abs. 3 KrWG
Getrenntsammlungspflicht “nicht erforderlich”, wenn bestimmte typisierte 

Fallgruppen
 D.h. Konkretisierung der Erforderlichkeit (technische, wirtschaftliche 

und ökologische Erforderlichkeit) durch Fallgruppen (Abs. 3):

 1) gemeinsame Erfassung ergibt gleichwertigen Output
 2) getrennte Sammlung ergibt nicht “bestmögliches Ergebnis” für 

Umweltschutz
 3) technische Möglichkeit – für GS kein “bewährtes” Verfahren 
 4) unverhältnismäßig hohe Kosten der GS (Globalvergleich)



Verpflichtet zur Getrenntsammlung nach  
AbfRRL in der Novelle KrWG
 Erzeuger/ Besitzer: Basis für GS sind Grundpflichten des KrWG

 Erzeuger/Besitzer: Pflichten in § 7 ff. KrWG / G
 Konkretisierung GS durch GewerbeabfallVO

 ÖRE – Verstärkung der Getrenntsammlungspflichten in § 20 Abs. 2 
KrWG für 
 Bioabfälle (!) – s. Auslegungspapier BMU https://www.bmu.de/WS6663
 Kunststoff-, Metall- und Papierabfälle
 Glas (!)
 Textilabfälle
 Sperrmüll (VzW und RC muss ermöglicht werden) 
 (gefährliche Abfälle)   

 Beschränkter Verweis auf die Regelbeispiele für die mangelnde 
Erforderlichkeit des § 9 Abs. 1 S. 2 bei  Bioabfällen und Glas (Nr. 1 
und 2) (Gleichwertigkeit und bestmögliches Ergebnis) 



Umsetzung der Vorgaben der AbfRRL zur 
Behandlung und Vermischungsverbot  
gefährliche Abfälle in der Novelle KrWG
 Grundnorm § 9 Abs. 1 KrWG (alle Abfälle)

 Behandlung von Abfällen muss zur Erfüllung der Anforderungen nach §
7 Abs. 2-4 KrWG “erforderlich” sein.

 Im Rahmen der Behandlung von Abfällen erfolgt Entfernung von 
gefährlichen Stoffen, Gemischen und Bestandteilen aus den Abfällen. 

 Qualifizierung § 9 a für gefährliche Abfälle
 Vermischungsverbot § 9 a Abs. 1 
 Ausnahmen § 9 a Abs. 2 
 NEU: Separierungspflicht illegal vermischter Abfälle § 9 a Abs. 3

 Verordnungsermächtigung § 10 Abs. 1 KrWG
 Erfasst auch Anforderung zur Behandlung 
 Bezug auf § 9 (alle Abfälle) und § 9 a (gefährliche Abfälle)
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